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R E A C H    -   Ausnahme von der Registrierungspflicht 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Verschiedene Stoffe und Stoffgruppen unterliegen nicht der Registrierungspflicht. Sie 
sind in den Anhängen IV und V der REACH-Verordnung aufgelistet. Beide Anhänge 
sind seit dem 01.06.2007 von der Kommission im Auftrag von Parlament und Rat einer 
Revision unterzogen worden. 

Aus Sicht der Baustoff-, Steine-und-Erden-Industrie sind vor allem folgende 
Ausnahmen von Bedeutung: 

Anhang V Nr. 7: Nicht registriert werden „die folgenden Naturstoffe, soweit sie 
nicht chemisch verändert wurden: Mineralien, Erze, 
Erzkonzentrate, Erdgas, roh und unverarbeitet, Rohöl und Kohle.“ 

Damit sind beispielweise die Stoffe Kalkstein, Naturstein, Kies, Sand Gips und Ton 
ausgenommen. 

CLP-Verordnung 1272/2008/EG 

Unser Naturstein „Basalt“ enthält keinen Quarz und ist somit von der CLP-
Verordnung ausgenommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
JAKOB BACH GMBH & CO KG 

 
 


